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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Gugerbauer und KOllegen vom 5. November 1991, 

Zl. 1845/J-NR/1991 " a ufklärungsbedürftige Vor­

kommnisse beim Ausbau des LKW-Terminals 

Steindorf bei Straßwalchen" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

·.I(b&28AB 

-mt ~t:l'" ®3. 
~~ .1U UJ 

UIst es richtig, daß die österreichischen Bundesbahnen einen 
LKW-Verladeterminal in Steindorf bei Straßwalchen von einer 
Speditionsfirma A. gekauft haben? 
a) Wenn ja, wie hoch war der Kaufpreis?" 

Die ÖBB haben im Jahr 1990 einen Güterterminal mit Gleisan­

schluß in Steindorf bei Straßwalchen erworben. 

Der Kaufpreis betrug S 37,501.479,48 (inkl. S 4,366.079,92 

Umsatzsteuer). 

Zu den Fragen 2 und 4: 

"Ist Ihnen bekannt, wie hoch die Gesamtbaukosten für dieses 
Objekt waren? 
a) Wenn nein, warum nicht? 

Können Sie ausschließen, daß die betreffende Firma A. den 
Grund, auf dem sie den LKW-Verladeterminal (und eigene Be­
triebsanlagen) gebaut hat, von einem Landwirt (um eine kolpor­
tierte Gesamtsumme von ca. 40 Mio. Schilling) mit der Auflage 
gekauft hat, dara\lf einen Verladeterminal für die österreichi­
schen Bundesbahnen zu errichten, die Errichtung sämtlicher 
Anlagen aber nur einen Bruchteil des gekauften Grundes in An­
spruch genommen hat, so daß die betreffende Firma den gesamten 
Grundkauf nur mit Zumindest indirekter Hilfe der öBB finanzie­
ren konnte? 
a) Wenn nein, welche Konsequenzen haben Sie eingeleitet?" 
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Die ÖBB teilten mir mit, daß sie erst nach Abschluß der Kauf­

verhandlungen mit den Grundeigentümern und der Auftragsvergabe 

für die Errichtung des Kombiterminals Kenntnis von diesem Bau­

vorhaben erhielten. 

Da die ÖBB schon seit Jahren im Raum Salzburg (etwa zwischen 

Straßwalchen und Hallein) nach einem geeigneten Standort für 

einen Terminal des kombinierten Verkehrs - zur Entlastung des 

an seine Kapazitätsgrenze gelangten Terminals Salzburg Liefe­

ring - suchen, gelang es, den für den Terminal benötigten Teil 

des Areals von der Firma A. zu erwerben. 

Der Kaufpreis wurde aufgrund der von der Firma A. getätigten 

Ausgaben, von denen der Grund (einschließlich eines Anteils 

. für die benötigten Zufahrtwege, um eine straßenmäßige Anbin­

dung des Areals zu erreichen), die Herstellung von Gleisanla­

gen und Weichen sowie für eine Höherlegung der quer über das 

Areal verlaufenden 110 kV-Übertragungsleitung und die Befesti­

gung der Verkehrsflächen hervorzuheben sind, errechnet. 

Zu Frage 3: 

"Ist es richtig, daß dieser Verladeterminal in der Zwischen­
zeit schon wieder sanierungsbedürftig ist? 
a) Wenn ja, welche Konsequenzen haben Sie gezogen'?" 

Beim Abstellen von überschweren Wechselaufbauten, die auf 4 

Stütz füßen abgesetzt werden, sind Bodenverformungen aufge­

treten. 

Die Abstellfläche für Wechselaufbauten wurde d~raufhin unter­

baumäßig verstärkt. 

Wien~r;; ". fJC1-eu,t-t, 1991 

D~ister. 
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